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Öffnungszeiten Geschäftsstelle 
 
Montag   08.45 – 11.45 Uhr 

  Dienstag  08.45 – 11.45 Uhr  /   
  Mittwoch  08.45 – 11.45 Uhr  /   
  Donnerstag   08.45 – 11.45 Uhr 
  Freitag  08.45 – 11.45 Uhr  /   
 

Telefon  032 686 80 50 
 
E-Mail  sofv@football.ch 
     



Hauptstrasse 60      I      Postfach 354      I      4528 Zuchwil      I      P +41 32 686 80 50      I      M sofv@football.ch      I      W sofv.ch 

Forfait-Entscheide SOFV 
    nicht: neu: 
202542/Jun. A Hägendorf - Biberist  3 : 0 ff. 
202658/Jun. B Welschenrohr - Leuzigen  0 : 3 ff. 
202984/Jun. D Welschenrohr - Wiedlisbach  3 : 0 ff. 

 
 
 
Null zu Null – Null Punkte 

    nicht: neu: 
202895/Jun. D Oensingen - Winznau  0 : 0 

 
 
 
Mannschaftsmeldungen Saison 2021/2022 
Die Mannschaftsmeldungen sind vollständig ausgefüllt bis spätestens 25. Juni 2021 an die offizielle Adresse 
des SOFV zu retournieren. Fristverlängerungen können nicht gewährt werden.  
Die nötigen Meldeformulare sind ab sofort direkt im Internet zu beziehen (Ihr Verein/Ritter „Verein“/Teammel-
dungen - Mutationskontrolle). Es dürfen ausschliesslich die gelben Formularfelder ausgefüllt werden. 
Sollten Sie ein Team in der JL C oder B gemeldet haben, dass durch einen unserer Partnerverbände geführt 
wird, dann erscheint dies in der Auflistung nicht. Bitte nehmen Sie es am Ende in die Zusammenstellung 
auf.  
Ausserordentliche Bemerkungen und Informationen müssen uns mit der Rücksendung der Teammeldung 
bekanntgegeben werden. Spätere Informationen können nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
 
 
Turnierbewilligungen 
Die Turnierbewilligungen werden regelmässig bei Erhalt erfasst und im Internet publiziert. Mit der Publika-
tion (dient gleichzeitig als Bewilligungsanzeige) erfolgt gleichfalls die Belastung auf dem Vereinskonto. 
Mit der erteilten Bewilligung verpflichtet sich der organisierende Verein der Schiedsrichteraufge-
botsstelle, mindestens drei Wochen vor dem Turnier, den Spielplan zuzustellen. 
Turniergesuche sind bis spätestens zwei Monate vor dem Turnier auf dem offiziellen, im Internet zu bezie-
henden Formular, einzureichen. Für jedes Turnier ist ein separates Formular zu verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuchwil, 26.05.2021/am  WETTSPIELKOMMISSION DES SOFV  
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